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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung 

27.08.2019  Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 26.09.2019  Entscheidung 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung von WLAN-Hotspots in den 
Ortschaften 
 
 
Beschluss: 
In den Ortschaften der Gemeinde Hinte sollen offene und kostenfreie „WLAN-Hotspots“ an 
dafür geeigneten Plätzen im Außenbereich eingerichtet werden. 
Im Haushaltsplan sind hierfür in den Jahren 2020 bis 2022 je 10.000,00 € investiv zur 
Verfügung zu stellen. Außerdem sind je eingerichtetem Hotspot 600,00 € jährlich für die 
anfallenden Netzgebühren zu veranschlagen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
30.000,00 €, mit je 1/3 verteilt auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022. 
Je Hotspot jährliche Gebühren in Höhe von ca. 600,00 € (7.200,00 € bei 12 Hotspots) 
 
 
 
Begründung:  
Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Hinte vom 28.03.2019 ist die Verwaltung damit 
beauftragt, die Kosten für die Einrichtung eines signifikanten Punktes bzw. Ortes für jeden 
Ortsteil zur Einrichtung von kostenlosem WLAN zu ermitteln. Von der Verwaltung werden 
insgesamt 20 Örtlichkeiten vorgeschlagen, die jeweils ganz unterschiedlichen 
Randbedingungen unterliegen und von denen ca. 12 Orte realisiert werden könnten. 
Jedoch reicht an vielen Orten die verfügbare Geschwindigkeit von Seiten der Netzbetreiber 
noch nicht aus, um eine zufriedenstellende Qualität anbieten zu können.  
Die Kosten je Hotspot variieren laut Fachhandwerk je nach der Größe und dem Zuschnitt der 
„auszuleuchtenden“ Fläche zwischen 1.200,00 € und 4.500,00 €, im Schnitt bei 2.500 €. Für 
die physikalische Trennung von bestehenden Anlagen wird die Einrichtung eines 
gesonderten Netzanschlusses empfohlen. In diesem Falle entstehen Folgekosten in Form 
von Grundgebühren. 
Für die weitere Tätigkeit der Verwaltung (Untersuchungen, Gespräche, 
Angebotseinholungen) ist die grundsätzliche Verfügbarkeit entsprechender Mittel, auch in 
den Folgejahren, durch den Rat zu klären. 
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Anlagen:  
W-LAN Hotspots 
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